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Betrifft: Bauarbeitenkoordinationsgesetz - Begutachtungsverfahren 

Das Bundesministerium für Finanzen - Sektion VII beehrt sich, in der Anlage 

seine Stellungnahme zum Entwurf eines Bauarbeitenkoordinationsgesetzes in 

25-facher Ausfertigung mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme zu übermitteln. 

Beilagen 

19. Dezember 1997 
Für den Bundesminister: 

Mag. BÖHM 
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Ihre GZ/vom 
66.700/1-3/97 
12. November 1997 

Betrifft: Bauarbeitenkoordinationsgesetz - Begutachtungsverfahren 

Das Bundesministerium für Finanzen - Sektion VII nimmt wie folgt Stellung: 

Grundsätzliche Bemerkung: 

Der Gesetzesentwurf betrifft offensichtlich nicht den Schutz der eigenen 

Arbeitnehmer, sondern die besonderen Pflichten der Bauherrn und ihrer 

Beauftragten. Es wird angeregt, die Frage der Kompetenzgrundlage des Gesetzes 

näher zu erläutern, weil auch Angelegenheiten des Baurechts 

(Gesetzgebungskompetenz der Länder) berührt sein könnten. 

Stellungnahme im Detail: 

Aus ho. Sicht sind folgende Änderungen des Entwurfes erforderlich: 

1. § 10 wäre wie folgt zu ergänzen: 

"§ 1 0 ist auf den Bund und dessen Organe nicht anzuwenden." 
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2. §12 wäre wie folgt zu ergänzen: 

"(2) Die Überprüfung der Einhaltung dieses Bundesgesetzes durch den Bund und 

seine Organe obliegt der Arbeitsinspektion. Die §§ 5 bis 9 des Bundesbediensteten

Schutzgesetzes, BGBI. Nr. 164/1977, sind mit der Maßgabe anzuwenden, daß an 

die Stelle des Begriffes 

1. "Dienststelle" der Begriff " Baustelle", 

2. " Bedienstete" der Begriff "Arbeitnehmer", 

3. "Bedienstetenschutz" der Begriff "Sicherheit und Gesundheitsschutz der 

Arbeitnehmer auf Baustellen des Bundes" 

tritt." 

Der im do. Entwurf vorgeschlagene § 12 Abs. 2 würde Abs. 3. 

Die vorgeschlagenen Ergänzungen zu § 10 und § 12 des Entwurfes entsprechen der 

Systematik des Bundesbediensteten-Schutzgesetzes. In den Erläuterungen zur 

Regierungsvorlage betreffend die §§ 5 bis 9 des Bundesbediensteten

Schutzgesetzes heißt es: "Amtshandlungen von Behörden gegenüber Behörden 

stellen sowohl ein theoretisches wie auch ein praktisches Problem dar. Eine 

Regelung die die Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften und daraus 

notwendig werdende Sanktionen einer nicht dem Ressortbereich angehörigen 

Dienststelle überträgt, wäre mit dem Grundsatz der Ministerantwortlichkeit nicht 

vereinbar." Diese verfassungsrechtlichen Bedenken gelten auch tür den 

vorliegenden Entwurf. 

19. Dezember 1997 
Für den Bundesminister: 

Mag. BÖHM 

BSG/021/ Bauarbeitenkoordination 

5/SN-198/ME XX. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




